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Alle Steuerzahler 
 
-Die "Praxisgebühr" ist nicht als Sonderausgabe abziehbar 
-Der Hund unter einkommensteuerlichen Gesichtspunkten: Es menschelt 
 
 
Die "Praxisgebühr" ist nicht als Sonderausgabe abziehbar 
 
Die "Praxisgebühren" sind keine Sonderausgaben in Form von "Beiträgen zur 
Krankenversicherung". Hierzu können nur solche Ausgaben gehören, die zumindest im 
Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen und damit als 
Vorsorgeaufwendungen zu qualifizieren sind. Der Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Krankenkasse wird aber unabhängig von der Leistung der "Praxisgebühr" gewährt. Denn 
auch wenn in einem Kalendervierteljahr keine ambulante ärztliche Leistung in Anspruch 
genommen wird, besteht für diesen Zeitraum Versicherungsschutz. Bei der Zuzahlung 
handelt es sich um eine für das System der gesetzlichen Krankenkasse typische 
eigenständige Form der Abgabe zum Zwecke der Eigenbeteiligung der Versicherten an den 
eigenen Krankheitskosten. Die "Praxisgebühr" stellt eine Art der Selbstbeteiligung dar und ist 
keine Gegenleistung für den gewährten Versicherungsschutz. 
 
BFH-Urteil vom 18.07.2012, X R 418/11 
 
 
Der Hund unter einkommensteuerlichen Gesichtspunkten: Es menschelt 
 
Sachverhalt 
Ein Tierfreund hatte 2 Hunde, die er regelmäßig durch einen Betreuungsservice bei sich 
abholen und auch wieder zurückbringen ließ. Wenn es im Sachverhalt heißt: "Eine 
Betreuung der Tiere in der Wohnung des Klägers oder in dessen Garten fand nicht statt", 
dann erahnt man bereits, dass dies für die spätere Entscheidung von ausschlaggebender 
Bedeutung sein sollte. Den Steuervorteil sollte die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen bringen. So mussten sich die Finanzrichter mit der Pflege eines Hundes im 
Haushalt eines Steuerpflichtigen beschäftigen. 
Entscheidung 
Das FG Münster definiert unter dem Begriff der haushaltsnahen Dienstleistung 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die üblicherweise zur Versorgung der Familie in einem 
Privathaushalt erbracht werden. Hierzu gehörten u. a. der Einkauf von Verbrauchsgütern, 
Kochen, Wäschepflege, Reinigung und Pflege der Räume sowie des Gartens, aber auch 
Versorgung und Betreuung von Kindern und kranken Haushaltsangehörigen. Wenn auch ein 
Hund in den Haushalt aufgenommenen sei, könnten Tätigkeiten wie Füttern, Fellpflege, das 
Ausführen und sonstige Beschäftigung des Hundes als haushaltsnah eingestuft werden, weil 
sie üblicherweise durch einen Haushaltsangehörigen erledigt würden. Den steuerlichen 
Abzug lassen die Richter jedoch an der fehlenden Haushaltsnähe scheitern und vergleichen 
dies mit der Tätigkeit einer Tagesmutter, deren Aufwand auch nur begünstigt sei, wenn sie 
im Haushalt des Steuerpflichtigen stattfinde. 
Konsequenz 
Für die Praxis bedeutet das: Den Hundesitter sollte man wie den Babysitter besser zu Hause 
und im Garten lassen, den Hundefriseur lässt man auch besser nach Hause kommen. 
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Aktuelles für Heilberufe 
 
-Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von Physiotherapeuten und Masseuren 
- Gesetzgebung: Bundestag beschließt das Jahressteuergesetz (JStG) 2013 
 
 
Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von Physiotherapeuten und 
Masseuren 
 
Die Befreiung von der Umsatzsteuer kommt für physiotherapeutische Leistungen nur noch in 
Betracht, wenn sie aufgrund ärztlicher Anordnung oder im Rahmen einer genehmigten 
Vorsorge- oder Rehabilitierungsmaßnahme erbracht werden. 
 
Behandlungen ohne Rezept im Nachgang einer ärztlichen Diagnose: 
 
Behandlungen im Anschluss einer ärztlichen Diagnose, für die die Patienten die Kosten 
selbst tragen, sind grundsätzlich nicht als steuerfreie Heilbehandlung anzusehen. Sofern für 
diese Anschlussbehandlungen keine ärztliche Verordnung vorliegt, soll es sich nach der 
aktuellen Rechtsauffassung um umsatzsteuerpflichtige Präventionsmaßnahmen handeln. 
 
Nichtbeanstandungsregelung bis 01.01.2012: 
 
Für die vor dem 01.01.2012 ausgeführten Umsätze wird es nicht beanstandet, wenn die 
Leistungen der Physiotherapeuten, die im Anschluss an eine ärztliche Diagnose erbracht 
werden und für die die Patienten die Kosten selbst tragen, entsprechend der bisher 
vertretenen Rechtsauffassungen als steuerfrei behandelt werden. 
 
 
Gesetzgebung: Bundestag beschließt das Jahressteuergesetz (JStG) 2013  
 
 
Am 25.10.2012 hat der Deutsche Bundestag das Jahressteuergesetz (JStG) 2013 
verabschiedet. Mit dem Gesetz strebt die Bundesregierung an, den aus ihrer Sicht fachlich 
notwendigen Gesetzgebungsbedarf umzusetzen. Gegenüber dem Regierungsentwurf wurde 
das Gesetz nochmals in zahlreichen Punkten geändert. 
  
Gegenüber dem Regierungsentwurf haben sich u.a. folgende Veränderungen ergeben: 
 
Bei der Umsatzsteuer: 
 •Heilbehandlungsleistungen: Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung auf 
Heilbehandlungsleistungen im Rahmen der hausarztzentrierten und besonderen ambulanten 
Versorgung (§ 4 Nr. 14 Buchst c UStG).  
 
•Betreuungsleistungen/Sozialfürsorge/Wohlfahrtsleistungen: Erweiterung des 
Anwendungsbereichs der Umsatzsteuerbefreiung für eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Leistungen auch auf privat-gewerbliche 
Sozialleistungserbringer, sowie Einführung einer umfassenden Umsatzsteuerbefreiung für 
rechtliche Betreuungsleistungen (§ 4 Nr. 16, Nr. 18 und Nr. 25 Satz 3 UStG).  
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Aktuelles für Arbeitnehmer 
 
-Arbeitnehmer sollten ihre ELStAM-Daten auf Richtigkeit überprüfen 
-Übernachtungskosten und regelmäßige Arbeitsstätte bei Lkw-Fahrern 
 
 
Arbeitnehmer sollten ihre ELStAM-Daten auf Richtigkeit überprüfen 
 
 
Künftig werden alle Daten für die Berechnung der Lohnsteuer, die bislang auf der 
Lohnsteuerkarte aus Papier zu finden waren, also Steuerklasse, Anzahl der Kinder, 
Freibeträge etc., elektronisch gespeichert. Diese Daten werden den Arbeitgebern in einer 
Datenbank für den monatlichen Abzug der Lohnsteuer bereitgestellt. 
 
Alle Beteiligten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber wie auch die Finanzverwaltung, können diese 
Daten für 2013 ab sofort elektronisch abrufen. Bei Änderungen muss keine Vorlage der 
Lohnsteuerkarte mehr erfolgen. Das erspart das Abholen und Zurückbringen der 
Lohnsteuerkarte durch den Arbeitnehmer und die händische Erfassung beim Arbeitgeber. 
 
Wie erfahre ich, welche Angaben über mich gespeichert und ob sie richtig erfasst sind? 
 
Um sicher zu sein, dass alle Angaben zur Berechnung der eigenen Lohnsteuer korrekt 
erfasst sind, sollten Arbeitnehmer ihre ELStAM-Daten (Elektronische 
LohnSteuerAbzugsMerkmale) noch vor Ende des Jahres 2012 im Elster-Online-Portal 
überprüfen. Dazu ist aus Gründen des Datenschutzes eine einmalige, kostenfreie 
Registrierung mit der steuerlichen Identifikationsnummer erforderlich. Außer dem 
Arbeitnehmer und dem Finanzamt ist nur der aktuelle Arbeitgeber zum Abruf der ELStAM-
Daten berechtigt. Die Registrierung bietet den Vorteil, dass damit künftig die Abgabe der 
Steuererklärung in vielen Fällen komplett papierlos möglich ist. 
Damit lange Wartezeiten verhindert werden, wird von einer Abfrage der ELStAM-Daten vor 
Ort beim Finanzamt abgeraten. Telefonisch ist die Auskunft aus Datenschutzgründen nicht 
möglich. 
 
Was ist bei fehlerhaften ELSTAM-Daten zu tun? 
 
Sollten die zum Abzug der Lohnsteuer gespeicherten Daten nicht richtig sein, so muss ein 
Antrag auf Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim jeweils zuständigen 
Finanzamt eingereicht werden. Hierzu steht in der Rubrik Lohnsteuer ein Formular zur 
Verfügung. 
 
OFD Rheinland-Pfalz, Pressemeldung v. 12.11.2012 
 
 
Übernachtungskosten und regelmäßige Arbeitsstätte bei Lkw-Fahrern 
 
Haben Kraftfahrer die Möglich,eit, in der Schlafkabine des LKW zu übernachten, so können 
die Pauschbeträge für Übernachtungen im Ausland nicht als Werbungskosten abgezogen 
werden. Der BFH hat in einem Urteil aber geschätzte Übernachtungskosten in Höhe von 
5,00 € an 220 Arbeitstagen  zum Werbungskostenabzug zugelassen. 
 
Weiterhin hat der BFH entschieden, dass der LKW-Wechselplatz keine regelmäßige 
Arbeitsstätte darstellt und die Fahrten zwischen Wohnung und LKW-Wechselplatz wie 
Reisekosten zu berücksichtigen sind. 
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Aktuelles für Unternehmer 
 
-Nicht alle Einnahmen-Überschussrechner sind von der Pflicht zur Kassenführung befreit 
-Rückwirkende Säumniszuschläge bei Scheinselbstständigkeit (freiberufliche Kraftfahrer) 
-Rechtsscheinhaftung bei Bezeichnung einer UG als GmbH 
-Minijob-Grenze zukünftig bei 450 EUR 
 
 
Nicht alle Einnahmen-Überschussrechner sind von der Pflicht zur Kassenführung 
befreit 
 
Für bargeldintensive Betriebe wie zum Beispiel ein Kosmetikstudio (Urteilsfall) und alle 
„Ladentheken“ ist ein detailliertes Kassenbuch zu führen. Diesen Anforderungen genügen 
die nicht mit Kassenendbons o. ä. belegten Aufzeichnungen auf dem Formblatt „Kasse“ oder 
dessen elektronische Form nicht, wenn diese lediglich die Tageseinnahmen als 
Summenzahlen und nur rechnerische Beträge ausweisen. 
Das Finanzgericht legt Wert auf die Ermittlung der tatsächlichen Bargeldbestände (zählen 
und nicht rechnen) und deren Abgleich mit dem Anfangsbestand und den aus der Kasse 
getätigten Tagesausgaben. 
 
Urteil des FG Saarland vom 21.06.2012, 1 K 1124/10 
 
Ein Formular für den täglichen Kassenbericht mit Zählpotokoll befindet sich im 
Downloadbereich. 
 
 
Rückwirkende Säumniszuschläge bei Scheinselbstständigkeit 
  
Die Tätigkeit eines freiberuflichen Kraftfahrers ohne eigenes Fahrzeug begründet in der 
Regel eine abhängige Beschäftigung und unterliegt der Sozialversicherungspflicht. Hierzu 
entschied das Landessozialgericht Bayern kürzlich, dass für gegebenenfalls rückständige 
Beiträge zudem Säumniszuschläge zu zahlen sind. Denn ein Arbeitgeber kann unschwer 
erkennen, dass zwischen der Tätigkeit der angestellten Fahrer und der des Selbstständigen 
kein wesentlicher Unterschied besteht. 
Sachverhalt  
Der Kläger betrieb eine Spedition und beschäftigte eigene Arbeitnehmer. Daneben hatte er 
von einem weiteren Kraftfahrer 4 Fernfahrten mit seinem Speditions-Lkw durchführen lassen. 
Der Kraftfahrer stellte seine Leistungen mit Umsatzsteuer in Rechnung. Er meldete bereits 
im Jahr 2008 ein Gewerbe des internationalen Transportunternehmens an. Für die von ihm 
durchgeführten Auftragsarbeiten leaste er zunächst einen Lkw, den er wegen schlechter 
Auftragslage zurückgab. Sodann erweiterte er die Gewerbeanmeldung um die Tätigkeit 
eines freiberuflichen Kraftfahrers ohne eigenes Fahrzeug. Anlässlich einer Betriebsprüfung 
bei dem Kläger wurde die Tätigkeit des Kraftfahrers als sozialversicherungspflichtig 
qualifiziert. Gegen die Beitragsnachforderungen zur Sozialversicherung wandte sich der 
Kläger und verlor in allen Instanzen. 
Entscheidung  
Nach Ansicht der Richter sprach für eine abhängige Beschäftigung, dass dem Kraftfahrer die 
wesentlichen Arbeitsmittel gestellt wurden, die Kosten der Arbeitsmittel sowie deren 
Unterhaltung und Wartung vom Kläger allein getragen wurden, die Routen vom Kläger 
vorgegeben waren und sich die Tätigkeit des Kraftfahrers von der Tätigkeit der angestellten 
Fahrer nicht wesentlich unterschied. Demgegenüber traten die Elemente, die für eine 
Selbstständigkeit des Kraftfahrers sprachen, im Rahmen der Gesamtabwägung zurück. Dies 
waren neben der fallweisen Tätigkeit, der Haftung für unrechtmäßiges Verhalten, das Fehlen 
der Entgeltfortzahlung im Urlaubs- und Krankheitsfall auch die Anmeldung eines 
Transportgewerbes. 
Konsequenz 
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In der Praxis werden häufig Selbstständige für weisungsgebundene Tätigkeiten ohne 
eigenständige Verantwortung oder Einsatz von eigenen Betriebsmitteln eingesetzt. Das 
vorliegende Urteil verdeutlicht erneut, dass richtigerweise ein versicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis vorliegt. Die Einordnung als Selbstständiger oder Arbeitnehmer ist somit 
sorgsam vorzunehmen, da der Arbeitgeber bei Scheinselbstständigen die Beiträge zur 
Sozialversicherung für die letzten 4 zurückliegenden Jahre zu zahlen hat. Dieses kann sogar 
zur Existenzbedrohung für den Arbeitgeber führen. 
 
 
Rechtsscheinhaftung bei Bezeichnung einer UG als GmbH 
 
Kernaussage 
Für die Firma der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist gesetzlich 
vorgeschrieben, dass der Klammerzusatz buchstabengetreu erhalten bleibt. Wird der 
Eindruck erweckt, es handele sich um eine normale GmbH, kann diese Falschbezeichnung 
zur persönlichen Haftung des Handelnden führen, obwohl der Vertragspartner nicht - wie bei 
der Bezeichnung einer Kapitalgesellschaft als Personengesellschaft - mit einer 
Gesellschafterhaftung rechnen darf. 
Sachverhalt  
Der Beklagte gründete im Februar 2009 eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
mit einem Stammkapital von 100 EUR. Unter der fehlerhaften Rechtsformbezeichnung 
"GmbH u. G. (i. G.)" bot er dem Kläger eine Fassaden- und Dachsanierung an. In den 
Vorschussrechnungen wurden das Geschäftskonto der Gesellschaft als "GmbH u. g." 
angegeben. Die Arbeiten wurden begonnen aber nicht zu Ende geführt, da die Gesellschaft 
den Werkvertrag mit sofortiger Wirkung kündigte. Daraufhin verlangte der Kläger 
Schadensersatz und bekam Recht. 
Entscheidung  
Der Beklagte hatte den ihm zurechenbaren Rechtsschein gesetzt, der Kläger kontrahiere mit 
einer GmbH und es sei genügend Haftungsmasse vorhanden. Dies rechtfertigt nach bislang 
umstrittener Ansicht eine persönliche Haftung des Handelnden jedenfalls bis zur Höhe der 
Differenz zwischen dem tatsächlichen Stammkapital der Unternehmergesellschaft und dem 
Mindeststammkapital einer GmbH (25.000 EUR). Denn der Handelnde hat den 
Geschäftspartner über die gesetzlich angeordnete Kapitalausstattung der GmbH 
unzureichend informiert. Die Rechtsscheinhaftung greift nicht nur in den Fällen ein, in denen 
der Rechtsformzusatz einer Kapitalgesellschaft ganz weggelassen wird, sondern auch dann, 
wenn für eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit dem unrichtigen Zusatz 
"GmbH" gehandelt wird. Dieser Rechtsscheinhaftung steht auch nicht entgegen, dass sich 
die Beschränkung der Haftung aus dem Handelsregister ergibt, denn der 
Vertrauenstatbestand ist vorrangig. Der Einwand, dass bei einer regulären GmbH das 
Stammkapital im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch bereits verbraucht sein kann, 
greift nicht durch, denn jedenfalls bei Gründung hat der Haftungsfonds bestanden. Die 
Haftung ist eine Außenhaftung und keine als Innenhaftung ausgestaltete Unterbilanzhaftung. 
Offen bleibt, wie die Haftung zu bemessen ist. 
Konsequenz  
Die Fehlbezeichnung der Rechtsform des Unternehmensträgers kann erhebliche 
zivilrechtliche Konsequenzen auslösen. Ob die Haftung gegenüber dem einzelnen Gläubiger 
oder gegenüber der Gesamtheit der Gläubiger tatsächlich auf die Differenz der Kapitalziffern 
beschränkt ist, bedarf noch der höchstrichterlichen Klärung. 
 
 
Minijob-Grenze zukünftig bei 450 EUR 
Rechtslage 
Bislang können die im Rahmen der Arbeitsmarktreform "Hartz IV" eingeführten Minijobs bis 
zu einer Grenze von 400 EUR im Monat als pauschal lohn- und sozialversicherungspflichtig 
behandelt werden. Die Pauschalbeträge setzen sich aus 15 % Renten-, 13 % 
Krankenversicherungsbeitrag sowie 2 % Pauschalsteuer zusammen. Der Zufluss ist beim 
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Arbeitnehmer netto. Sie können aber freiwillig auf den Entgeltbetrag derzeit 4,6 % in die 
Rentenkasse einzahlen um somit Anwartschaften für die Altersversorgung zu erlangen. Wird 
auf diese Option verzichtet, gilt dies für die gesamte Dauer des Minijobs. 
Geplante Rechtsänderung 
Mit Wirkung zum 1.1.2013 soll die Verdienstgrenze für Minijobs voraussichtlich auf 450 EUR 
und für Beschäftigte in der Gleitzone von 800 EUR auf 850 EUR angehoben werden. Damit 
soll der Lohnentwicklung der letzten Jahre Rechnung getragen werden. Ferner soll für 
geringfügig entlohnte Beschäftigte grundsätzlich Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung bestehen, was bedeutet, dass sie selbst 4,6 Prozentpunkte in die 
Rentenversicherung dazu zahlen müssen. Wer diese Regelung nicht will, kann das 
sogenannte "Opt-out-Verfahren" wählen, wonach es eines schriftlichen Befreiungsantrags 
gegenüber dem Arbeitgeber bedarf. Ab Herbst 2012 sollen die Gesetzesvorlagen in den 
Bundestag eingebracht werden. 
Konsequenz 
Die geplanten Gesetzesänderungen bedeuten für den Arbeitgeber erheblichen 
bürokratischen Mehraufwand für ein Minijob-Arbeitsverhältnis. Auch die Anhebung der 
Verdienstgrenzen ist für den Arbeitnehmer nicht nur positiv; sie bedeutet auch, dass mehr 
Arbeit für den gleichen Stundensatz erbracht werden kann. Ob das Ziel der Vermeidung von 
Altersarmut erreicht werden kann, ist angesichts der zu leistenden Rentenbeiträge mehr als 
zweifelhaft. 
 


